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Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA): 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE27 3706 9707 1200 1780 13 Swift BIC: GENODED1SAM 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle:  
SANKT AUGUSTIN ZENTRUM 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517, 529, 535 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 

 
An die 
Fraktionen und Fraktionslose 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
 
im Hause 
(per GroupWise/E-Mail) 
 
 

Dienststelle 
Bürgermeister- und Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 
Auskunft erteilt: 

Frau Bungarten 
Zimmer: 

401 
Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 393 
Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77393 
E-Mail-Adresse: g.bungarten@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 
Besuchszeiten 

Rathaus 
montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice (Ärztehaus) 
montags bis freitags: 
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr, 
 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-BG.      22.04.2016 
 
 
Stand der Realisierung Ost-West-Spange (zu TOP 4 der TO gehörig) 
Anfrage der CDU-Fraktion, DS-Nr. 16/0031, vom 01.02.2016 
_______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge 

 
Sitzungstermin 

 
Behandlung 

Zentrumsausschuss 02.02.2016 
 

öffentlich 

_______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
 

Frage 1: 
Wie ist der Stand der Planung und Realisierung der Ost-West-Spange? 
 
Antwort: 
Die Planungen für die Ost-West-Spange sind abgeschlossen. 
Die Submission fand am 29.02.2016 statt. Derzeit werden die Angebote geprüft.  
Die Beauftragung erfolgt durch die Stadtwerke Bonn. Der geplante Baubeginn ist am 
04.04.2016 vorgesehen. Für die Bauzeit sind 12 Monaten veranschlagt. 
 
 
Frage 2: 
Ist eine Fertigstellung der Spange spätestens zum Abschluss des zweiten Bauab-
schnitts des HUMA sichergestellt? 
 
 

 

___ 

___ 
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Antwort: 
Ja, die Fertigstellung ist sichergestellt. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan soll die 
Maßnahme Ende März April 2017 fertiggestellt sein. Die Fertigstellung des 2. Bauab-
schnittes HUMA ist für Ende Oktober 2017 vorgesehen.  
 
Frage 3: 
Welche Änderungen sind für die Schaltungen der Lichtsignalanlagen entlang der B56 
– insbesondere der an der Kreuzung mit der Arnold-Janssen-Straße – vorgesehen 
und wie werden die voraussichtlichen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss sein? 
 
Antwort: 
An den Kreuzungen entlang der B 56 ist die Stadtbahnlinie 66 immer bevorrechtigt 
und die Schaltungen werden auf den Verkehrsfluss der Linie 66 abgestimmt. Dies 
wird sich auch in Zukunft nicht ändern. 
Durch die Ost-West-Spange und die Anbindung des östlichen HUMA-Parkhauses 
mittels der Spindel wird der Verkehr von den stark belasteten Kreuzungspunkten 
Arnold-Janssen-Str./B56 Bonner Str. und Südstraße/B56 Bonner Str. verlagert und 
verbessert dort damit die verkehrliche Situation. 
 
Frage 4: 
Ist die Widmung der Strecke der S66 im Bereich der Sankt Augustiner Stadtteile Ort 
und Mülldorf anders als die der gleichen Strecke in Bonn Zentrum und Beuel? 
 
a. Falls ja, innerhalb welchen Zeitraums ist eine Umwidmung möglich und welche 
positiven Auswirkungen könnten sich über sich daraus ergebende Änderungen 
der Schaltungen der Lichtsignalanlagen an der B56 für den Verkehrsfluss 
in Sankt Augustin ergeben? 
 
Antwort: 
Nein, die Betriebsordnung (nicht Widmung) auf der Strecke der S 66 im Bereich der 
Sankt Augustiner Stadtteile Ort und Mülldorf, sowie der gleichen Strecke in Bonn 
Zentrum und Beuel ändert sich nicht.  
Die Stadtbahnlinie 66 wird in Sankt Augustin auf eigenem Bahnkörper gemäß Plan-
feststellungsbeschluss (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) nach der Be-
triebsordnung für Straßenbahnen (BOStrab) betrieben.  
Die BOStrab gilt für die gesamte Linie 66 von Siegburg über Bonn bis Bad Honnef. 
Eine Änderung der BOStrab ist nicht möglich. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
gez. Rainer Gleß 
Erster Beigeordneter 


